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2010

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung 

zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden 
und zur Bestimmung eines Kostenbeitrages für 

Vollstreckungsersuchen
Vom 21. Januar 2008

Artikel 1

Die Verordnung zur Bestimmung von Vollstreckungsbe-
hörden und zur Bestimmung eines Kostenbeitrages für 
Vollstreckungsersuchen (Vollstreckungsbehördenbestim-
mungs- und Kostenbeitragsverordnung – VBBKostBVO 
NRW) vom 2. November 2007 (GV. NRW. S. 442) wird 
wie folgt geändert:

1.   In § 2 wird in die Aufzählung nach den Wörtern 
„Ärzte-, Zahnärzte-, Apotheker- und Tierärztekam-
mern;“ eingefügt:

  „Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ost-
westfalen-Lippe (CVUA-OWL);“.

2.   In § 2 wird im letzten Satz der Aufzählung nach der 
Angabe „§ 114 a Gemeindeordnung“ eingefügt:

  „sowie gemeinsame Kommunalunternehmen im Sinne 
der §§ 27 und 28 des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 1 Nr. 1 mit 
Wirkung vom 1. Januar 2008 in Kraft.

Düsseldorf, den 21. Januar 2008

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Ingo  W o l f

– GV. NRW. 2008 S. 126

2022
Satzung zur Änderung 

der Betriebssatzung für die Rheinischen Kliniken 
und die Rheinische Klinik für Orthopädie Viersen

des Landschaftsverbandes Rheinland
Vom 11. Januar 2008

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d) der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (LVerbO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2007 (GV. 
NRW. S. 443), hat die Landschaftsversammlung Rhein-
land am 11. Januar 2008 folgende Änderung der Be-
triebssatzung für die Rheinischen Kliniken und die Rhei-
nische Klinik für Orthopädie Viersen des Landschafts-
verbandes Rheinland beschlossen:

I.

Die Betriebssatzung für die Rheinischen Kliniken und 
die Rheinische Klinik für Orthopädie Viersen des Land-
schaftsverbandes Rheinland in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. September 2005 (GV. NRW. S. 798) 
wird wie folgt geändert:

1.  § 10 wird wie folgt geändert:

 In Absatz 1 wird folgender Punkt 7 angefügt:

  „7. den Zweijahresbericht über die Beratung der 
 Petitionen, Anregungen und Beschwerden aus dem 
Bereich der Rheinischen Kliniken.“

2.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird folgender Punkt 13 angefügt:

   „13. Petitionen, Anregungen und Beschwerden aus 
dem Bereich der Rheinischen Kliniken sowie den 
diesbezüglichen Zweijahresbericht.“

 b)   In Absatz 2 wird Nummer 12 gestrichen. Die bis-
herigen Nummern 13 bis 15 erhalten die Nummern 
12 bis 14.

II.

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen in Kraft.

Der Vorsitzende 
der Landschaftsversammlung Rheinland

Dr.  W i l h e l m

Der Schriftführer 
der Landschaftsversammlung Rheinland

M o l s b e r g e r

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Rheinland wird gemäß § 6 Abs. 2 Landschaftsverbands-
ordnung in der zurzeit geltenden Fassung bekannt ge-
macht.

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Köln, den 11. Januar 2008

Der Direktor 
des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

– GV. NRW. 2008 S. 126

223

Berichtigung 
der Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- 

und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG
Vom 10. Januar 2008

Die Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG vom 14. Juni 
2007 (GV. NRW. S. 288) wird wie folgt berichtigt:

In Artikel 9 – Verordnung über die Ausbildung und die 
Prüfungen im Kolleg für Aussiedler aus osteuropäischen 
Ländern (Aussiedler) (APO-SpA) – lautet Nr. 14 Buch-
stabe b und c richtig wie folgt:

b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
unterrichtet den für Schulen zuständigen Landtags-
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ausschuss bis zum 31. Dezember 2012 über die Aus-
wirkungen dieser Verordnung.“

c)  Absatz 3 wird aufgehoben.

– GV. NRW. 2008 S. 126

2251

Satzung 
der Landesanstalt für Medien Nordrhein-

Westfalen (LfM) über die Förderung des Bürger-
funks im Fernsehen gem. § 82 Abs. 1 Nr. 2 LMG 

NRW (Fördersatzung Bürgerfernsehen)
Vom 14. Dezember 2007

Aufgrund des § 82 Abs. 1 Nr. 2 des Landesmedienge-
setzes Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) vom 2. Juli 
2002 (GV. NRW. S. 334), zuletzt geändert durch das Ge-
setz zur Änderung des Landesmediengesetzes Nord-
rhein-Westfalen (LMG NRW) – 12. Rundfunkänderungs-
gesetz – vom 5. Juni 2007 (GV. NRW. S. 192), erlässt die 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 
die folgende Satzung.

§ 1 
Ziele und Grundsätze der Förderung

(1) Die LfM gewährt den Arbeitsgemeinschaften nach 
§ 76 LMG NRW Zuschüsse nach Maßgabe dieser Satzung 
und der dazu ergangenen Richtlinien.

(2) Zuschüsse werden als Geldmittel geleistet. Die LfM 
kann darüber hinaus Sach- und Dienstleistungen zur 
Verfügung stellen.

(3) Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rah-
men der von der LfM bereitgestellten Mittel.

Es können gefördert werden:

a)  die Anschaffung der Produktions- und Sendetechnik,

b)   die Heranführung des Programms an den Einspeise-
punkt der Kabelanlagen und die Kosten für die tech-
nische Signalaufbereitung,

c)   die Kosten zur sachgerechten Handhabung (laufende 
Betriebskosten),

d)  Qualifizierungsmaßnahmen,

e)  Kooperationsprojekte,

f)   Projekte, die dem Aufbau, der Weiterentwicklung 
oder der Verbesserung der sachgerechten Hand-
habung des Bürgerfunks im Fernsehen dienen

 (Schwerpunktförderung),

g)   in besonderen Fällen Modell- und Pilotprojekte sowie 
Experimente, die einer Weiterentwicklung der Bür-
germedien gemäß Abschnitt VIII LMG NRW dienen. 
Die Durchführung solcher Fördermaßnahmen erfolgt 
auf Beschluss der Medienkommission.

Die LfM kann den Arbeitsgemeinschaften Produktions- 
und Sendetechnik zur Verfügung stellen.

(4) Einzelheiten der Förderung werden durch Richtli-
nien der LfM geregelt. Darin werden Höchstbeträge für 
die förderungsfähigen Ausgaben festgelegt.

Bei der Festlegung des Förderungsbetrages ist der tat-
sächliche Finanzierungsbedarf der Arbeitsgemeinschaft 
zu Grunde zu legen.

(5) Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen 
ist der Nachweis einer angemessenen Eigenleistung der 
Arbeitsgemeinschaft. Einzelheiten werden in den Richt-
linien geregelt.

(6) Eigenleistungen sind alle sich im Vermögen der Ar-
beitsgemeinschaft befindlichen oder ihr von Dritten zur 
Verfügung gestellten Dienstleistungen, Geld- und Sach-
mittel.

(7) Die Förderung wird nur gewährt, wenn eine tätige 
Unterstützung und Förderung der Arbeitsgemeinschaft 
durch Kooperationspartner für die Dauer der Zulassung 
gewährleistet ist.

§ 2 
Information über Vergabe von Fördermitteln

(1) Die LfM macht in geeigneter Weise die Förderkrite-
rien dieser Satzung bekannt.

(2) Die LfM macht weiterhin in geeigneter Weise be-
kannt, dass für besondere Projekte im Sinne von § 1 
Abs. 3 Satz 2 Zuschüsse nach Maßgabe dieser Satzung 
sowie des Haushaltsplans der LfM gegeben werden kön-
nen. Unter Bekanntgabe des Förderzieles und der För-
derkriterien setzt sie dabei Fristen zur Anmeldung von 
Projekten mit dem Hinweis, dass nach Ablauf der Frist 
gemeldete Projekte für das laufende Haushaltsjahr bzw. 
für die angegebene Haushaltsperiode nicht mehr berück-
sichtigt werden können. In der Bekanntmachung weist 
sie ferner darauf hin, dass aus der Anmeldung das kon-
krete Projekt und ein Finanzierungsplan ersichtlich sein 
müssen.

(3) Nach Ablauf der Frist für die Antragstellung ent-
scheidet die LfM über die Anträge unter Festlegung der 
Förderungsquote. Die Bewilligungsbescheide sind mit 
der Auflage des Nachweises einer zweckentsprechenden 
Verwendung der Fördermittel und der Rückforderbar-
keit bei Nichteinhaltung der Auflage zu verbinden.

§ 3 
Anträge

(1) Anträge gem. § 1 Abs. 3 dieser Satzung können die 
Arbeitsgemeinschaften schriftlich an die Landesanstalt 
für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) stellen.

(2) Die Anträge müssen nach den Fördergegenständen 
nach § 1 Abs. 3 Satz 2 a) bis g) aufgeschlüsselt sein und 
eine inhaltliche Beschreibung sowie einen Finanzie-
rungsplan enthalten; Personal- und Sachausgaben sind 
getrennt auszuweisen.

(3) Den Anträgen für eine Projektförderung sind eine 
Projektbeschreibung und ein Finanzierungsplan beizu-
fügen; Personal- und Sachausgaben sind getrennt auszu-
weisen. Es ist eine Erklärung beizufügen, dass vor Be-
kanntgabe des Bescheides mit dem Projekt nicht begon-
nen wird.

§ 4 
Bewilligung

(1) Zuschüsse werden durch Bescheid der LfM bewilligt. 
In besonderen Fällen kann an die Stelle des Bescheides 
über die Bewilligung eines Zuschusses auch die Mittel-
gewährung auf der Grundlage eines Vertrages treten.

(2) Die LfM kann vorbehaltlich der Rückforderung und 
einer endgültigen Entscheidung Abschlagszahlungen auf 
den zu erwartenden Förderungsbetrag leisten.

§ 5 
Verwendung von Zuschussbeträgen, 

Verwendungsnachweis

(1) Der Zuschuss darf vom Zuschussempfänger nur zur 
Erfüllung des im Zuwendungsbescheid genannten 
Zwecks verwendet werden. Die bewilligten Mittel sind 
sparsam und wirtschaftlich zu verwenden.

(2) Ansprüche aus dem Bescheid dürfen vom Zuschuss-
empfänger weder abgetreten noch verpfändet werden. 
Die Durchführung der Maßnahme darf weder ganz noch 
in Teilen einem Dritten übertragen werden.

(3) Mittel, die für den Zweck der Bewilligung nicht be-
nötigt werden, die nicht zweckentsprechend verwendet 
werden oder deren Verwendung sonst gegen diese Bewil-
ligungsbedingungen verstößt, sind vom Zuschussemp-
fänger der LfM unverzüglich zurückzuerstatten. Vorü-
bergehend nicht benötigte Mittel sind im Rahmen der 
Liquiditätserfordernisse zinsbringend anzulegen; die 
Zinserträge dürfen nur für den Bewilligungszweck ver-
wendet werden oder sind andernfalls unverzüglich der 
LfM zu überweisen oder ihr zum Zwecke der Verrech-
nung anzuzeigen.

(4) Gegenüber der LfM hat der Zuschussempfänger ei-
nen Verwendungsnachweis zu führen, der die zweckent-
sprechende Verwendung der Zuschüsse erkennen lässt. 
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Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbe-
richt und einem zahlenmäßigen Nachweis. Zwischen-
nachweise erfolgen nach Maßgabe des Bewilligungsbe-
scheides. Die LfM kann im Einzelfall für die Erbringung 
des Verwendungsnachweises Fristen setzen.

§ 6 
Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung 

von Zuschüssen

(1) Die LfM kann beim Zuschussempfänger jederzeit 
Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen – so-
weit sie nicht bereits mit dem Verwendungsnachweis 
vorzulegen sind – zur Einsichtnahme anfordern oder die 
zweckentsprechende Verwendung durch Einsichtnahme 
in die Bücher, Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen 
örtlich prüfen; sie kann sich hierzu Beauftragter bedie-
nen.

(2) Der LRH ist berechtigt, beim Zuschussempfänger die 
zweckentsprechende Verwendung des Zuschusses nach 
dieser Satzung zu überprüfen.

§ 7 
Rücknahme, Widerruf des Zuschusses, 

Ausschluss von der Förderung

Rücknahme oder Widerruf von Zuschussbescheiden so-
wie als Folge hiervon die Rückforderung der Zuschüsse 
richten sich nach Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48, 49, 
49 a VwVfG. NRW.).

§ 8 
Richtlinien

Weitere Einzelheiten der Förderung nach dieser Satzung 
können durch Richtlinien der LfM geregelt werden.

§ 9 
Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in 
Kraft.

Der Direktor 
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

Professor Dr. Norbert  S c h n e i d e r

– GV. NRW. 2008 S. 127

311
34

Gesetz 
über Dolmetscher und Übersetzer sowie 

zur Aufbewahrung von Schriftgut 
in der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 29. Januar 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

311
Gesetz 

über Dolmetscher und Übersetzer sowie zur 
Aufbewahrung von Schriftgut in der Justiz des 

Landes Nordrhein-Westfalen

Artikel 1
Änderung des Ausführungsgesetzes 

zum Gerichtsverfassungsgesetz

Das Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz 
vom 24. April 1878 (PrGS. S. 230/PrGS. NRW. S. 78), zu-
letzt geändert durch Artikel 47 des Gesetzes vom 18. Mai 
2004 (GV. NRW. S. 248), wird wie folgt geändert:

1.   Die Bezeichnung des Ersten Titels wird wie folgt neu 
gefasst:

 „Dolmetscher und Übersetzer in der Justiz“.

2.  Die §§ 1 bis 11 werden wie folgt neu gefasst:

 „§ 1 
 Dolmetscher und Übersetzer

(1) Zur mündlichen und schriftlichen Sprachübertra-
gung für gerichtliche und staatsanwaltliche Zwecke wer-
den für das Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen 
Dolmetscherinnen oder Dolmetscher allgemein beeidigt 
(§ 189 des Gerichtsverfassungsgesetzes) und Übersetze-
rinnen oder Übersetzer ermächtigt (§ 142 Abs. 3 der Zivil-
prozessordnung).

(2) Die Tätigkeit der Dolmetscherinnen oder Dolmet-
scher umfasst die mündliche Sprachübertragung, die der 
Übersetzerinnen oder Übersetzer die schriftliche Sprach-
übertragung.

(3) Sprache im Sinne dieses Gesetzes sind auch sonstige 
anerkannte Kommunikationstechniken, insbesondere die 
Gebärdensprache, die Blindenschrift, Lormen oder das 
Fingeralphabet.

§ 2 
Verzeichnis

(1) Die Präsidentinnen oder Präsidenten der Oberlan-
desgerichte führen für das Land Nordrhein-Westfalen 
ein gemeinsames Verzeichnis von allgemein beeidigten 
Dolmetscherinnen und Dolmetschern und ermächtigten 
Übersetzerinnen und Übersetzern.

(2) In das Verzeichnis sind Name, Anschrift, Telekom-
munikationsanschlüsse, Beruf, etwaige Zusatzqualifika-
tionen und die jeweilige Sprache aufzunehmen. Die hier-
für erforderlichen Daten dürfen erhoben und gespeichert 
werden. Das Verzeichnis darf in automatisierte Abruf-
verfahren eingestellt sowie im Internet veröffentlicht 
werden.

(3) Die Einsichtnahme in das Verzeichnis ist jedermann 
gestattet. Eine Gewähr für die Zuverlässigkeit der in das 
Verzeichnis eingetragenen Personen und die Aktualität 
der Angaben besteht nicht.

§ 3 
Voraussetzungen

(1) Wer persönlich und fachlich geeignet ist, kann auf 
Antrag als Dolmetscherin oder Dolmetscher allgemein 
beeidigt, als Übersetzerin oder Übersetzer zur Bescheini-
gung der Richtigkeit und Vollständigkeit von Überset-
zungen ermächtigt werden. Der Antrag ist schriftlich un-
ter Beifügung der für den Nachweis der persönlichen und 
fachlichen Eignung erforderlichen Unterlagen zu stellen.

(2) Die persönliche Eignung besitzt insbesondere nicht, 
wer

a)   in den letzten fünf Jahren vor Stellung des Antrages 
wegen eines Verbrechens oder wegen Vergehen nach 
dem 15. Abschnitt des Strafgesetzbuches (uneidlicher 
Falschaussage), falscher Verdächtigung, Vergehen 
nach dem 9. Abschnitt des Strafgesetzbuches (Verlet-
zung des persönlichen Lebens- und Geheimbereichs), 
Begünstigung, Strafvereitelung, Betruges oder Ur-
kundenfälschung rechtskräftig verurteilt worden ist, 
oder

b)   in ungeordneten Vermögensverhältnissen lebt, insbe-
sondere über wessen Vermögen das Insolvenzverfah-
ren eröffnet worden oder wer in das vom Insolvenz-
gericht oder vom Vollstreckungsgericht zu führende 
Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 Insolvenzordnung, § 915 Zi-
vilprozessordnung) eingetragen ist, oder

c)   nicht bereit oder nicht tatsächlich in der Lage ist, den 
nordrhein-westfälischen Gerichten und Staatsan-
waltschaften auf Anforderung kurzfristig zur Verfü-
gung zu stehen.

(3) Die fachliche Eignung erfordert

1.  Sprachkenntnisse, mit denen die Antragstellerin oder 
der Antragsteller in der Regel praktisch alles, was sie 
oder er hört oder liest, mühelos verstehen, sich spon-
tan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei 
komplexeren Sachverhalten fei nere Bedeutungsnuan-
cen deutlich machen kann, sowohl in der deutschen 
als auch in der fremden Sprache, und
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2.  sichere Kenntnisse der deutschen Rechtssprache.

(4) Die Antragstellerin oder der Antragsteller haben die 
persönliche und fachliche Eignung durch Vorlage geeig-
neter Unterlagen nachzuweisen. Die über die Sprach-
kenntnisse vorzulegenden Unterlagen sollen auch eine 
Beurteilung von sprachmittlerischen Kenntnissen und 
Fähigkeiten ermöglichen.

§ 4 
Befristung, Widerruf

(1) Die Übersetzerermächtigung und das Recht, sich auf 
die allgemeine Beeidigung zu berufen, sind auf höchstens 
fünf Jahre befristet zu erteilen. Eine Verlängerung um 
jeweils bis zu fünf Jahren ist unter den Voraussetzungen 
des § 3 zulässig.

(2) Die Übersetzerermächtigung oder das Recht, sich auf 
die allgemeine Beeidigung zu berufen, kann insbeson-
dere widerrufen werden, wenn die Übersetzerin oder der 
Übersetzer oder die Dolmetscherin oder der Dolmetscher

a) die Voraussetzungen des § 3 nicht mehr erfüllt oder

b)  wiederholt fehlerhafte Sprachübertragungen ausge-
führt hat.

§ 5 
Beeidigung, Ermächtigung und Verpflichtung

(1) Zur allgemeinen Beeidigung haben Dolmetsche-
rinnen und Dolmetscher einen Eid oder eine eidesgleiche 
Bekräftigung nach § 189 Abs. 1 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes zu leisten.

(2) Dolmetscherinnen und Dolmetscher, Übersetzerinnen 
und Übersetzer sind zur Geheimhaltung besonders zu 
verpflichten und insbesondere auf die Vorschriften über 
die Wahrung des Steuergeheimnisses (§ 30 der Abgaben-
ordnung) hinzuweisen. § 1 Abs. 2 und Abs. 3 des Ver-
pflichtungsgesetzes gelten entsprechend.

(3) Über die Beeidigung und die Verpflichtung ist eine 
Niederschrift zu fertigen.

(4) Zur Vorlage bei Gerichten und Staatsanwaltschaften 
erhalten Dolmetscherinnen und Dolmetscher eine Be-
scheinigung über die allgemeine Beeidigung, Übersetze-
rinnen und Übersetzer eine Bescheinigung über die er-
teilte Ermächtigung. Ferner erhalten sie eine Abschrift 
über die Niederschrift der Verpflichtung.

(5) Der ermächtigte Übersetzer und die ermächtigte 
Übersetzerin sind verpflichtet, bei der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des nach § 8 zuständigen Landgerichts 
die persönliche Unterschrift zu hinterlegen. Die Präsi-
dentin oder der Präsident des Landgerichts kann auf An-
trag bestätigen, dass die Unterschrift von der Übersetze-
rin oder dem Übersetzer herrührt und dass sie oder er mit 
der Anfertigung derartiger Übersetzungen betraut ist.

§ 6 
Rechte und Pflichten

(1) Die Dolmetscherin und der Dolmetscher, die Über-
setzerin und der Übersetzer sind verpflichtet,

1.  die übertragenen Aufgaben gewissenhaft und unpar-
teiisch zu erfüllen,

2.  Verschwiegenheit zu bewahren und Tatsachen, die ih-
nen bei ihrer Tätigkeit zur Kenntnis gelangen, weder 
eigennützig zu verwerten noch Dritten mitzuteilen,

3.  Aufträge der Gerichte und Staatsanwaltschaften in-
nerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen zu über-
nehmen und kurzfristig zu erledigen, es sei denn, dass 
wichtige Gründe dem entgegen stehen,

4.  der Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberlan-
desgerichts unverzüglich jede Änderung des Namens, 
des Wohnsitzes oder der Niederlassung sowie von Te-
lekommunikationsanschlüssen, eine Verurteilung im 
Sinne des § 3 Abs. 2 Buchstabe a) oder die Beantra-
gung eines Insolvenzverfahrens gegen sie oder ihn so-
wie einen Eintrag in das vom Insolvenzgericht oder 
vom Vollstreckungsgericht zu führende Verzeichnis 
(§ 26 Abs. 2 Insolvenzordnung, § 915 Zivilprozessord-
nung) mitzuteilen.

(2) Die Übersetzerermächtigung umfasst das Recht, die 
Richtigkeit und Vollständigkeit von Übersetzungen zu 
bescheinigen. Dies gilt auch für bereits vorgenommene 
Übersetzungen, die zur Prüfung der Richtigkeit und 
Vollständigkeit vorgelegt werden. Die Übersetzerin oder 
der Übersetzer ist verpflichtet, die ihr oder ihm anver-
trauten Schriftstücke sorgsam aufzubewahren und von 
ihrem Inhalt Unbefugten keine Kenntnis zu geben.

(3) Nach Aushändigung der Bescheinigung gemäß § 5 
Abs. 4 kann die Dolmetscherin oder der Dolmetscher die 
Bezeichnung „Allgemein beeidigte Dolmetscherin oder 
beeidigter Dolmetscher für (Angabe der Sprache/n, über 
die sich die Urkunde verhält)“, die Übersetzerin oder der 
Übersetzer die Bezeichnung „Durch die Präsidentin oder 
den Präsidenten des Oberlandesgerichts (Angabe des 
Ortes) ermächtigte Übersetzerin oder ermächtigter Über-
setzer für (Angabe der Sprache/n, über die sich die Ur-
kunde verhält)“ führen.

§ 7 
Bestätigung der Übersetzung

(1) Die Richtigkeit und Vollständigkeit von schriftlichen 
Sprachübertragungen ist durch die Übersetzerin oder 
den Übersetzer zu bestätigen. Der Bestätigungsvermerk 
lautet:
„Die Richtigkeit und Vollständigkeit vorstehender Über-
setzung aus der ... Sprache wird bescheinigt.
Ort, Datum, Unterschrift
Durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Ober-
landesgerichts (Angabe des Ortes) ermächtigte Überset-
zerin oder ermächtigter Übersetzer für die ... Sprache.“

(2) Die Bestätigung ist auf die Übersetzung zu setzen 
und zu unterschreiben. Sie hat kenntlich zu machen, 
wenn das übersetzte Dokument kein Original ist oder 
nur ein Teil des Dokuments übersetzt wurde. Sie soll auf 
Auffälligkeiten des übersetzten Dokuments, insbeson-
dere unleserliche Worte, Änderungen oder Auslassungen 
hinweisen, sofern sich dies nicht aus der Übersetzung er-
gibt. Die Bestätigung kann auch in elektronischer Form 
(§ 126 a des Bürgerlichen Gesetzbuchs, § 3a des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen) erteilt werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn eine 
zur Prüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit vorge-
legte Übersetzung eines anderen als richtig und vollstän-
dig bestätigt wird.

§ 8 
Zuständigkeit

(1) Unbeschadet von Absatz 2 ist für die Aufgaben nach 
diesem Gesetz die Präsidentin oder der Präsident des 
Oberlandesgerichts zuständig, in deren oder dessen Be-
zirk die Antragstellerin oder der Antragsteller ihre oder 
seine berufliche Niederlassung hat; in Ermangelung ei-
ner solchen ist der Wohnsitz maßgebend. Hat die An-
tragstellerin oder der Antragsteller in Nordrhein-West-
falen weder eine berufliche Niederlassung noch einen 
Wohnsitz, ist die Präsidentin oder der Präsident des 
Oberlandesgerichts zuständig, in deren oder dessen Be-
zirk die Antragstellerin oder der Antragsteller ihre oder 
seine Tätigkeit vorwiegend ausüben möchte.

(2) Für die Aufgaben nach § 5 ist die Präsidentin oder 
der Präsident des Landgerichts zuständig; für die ört-
liche Zuständigkeit gilt Absatz 1 sinngemäß.

§ 9 
Ordnungswidrigkeit

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

a)   sich als allgemein beeidigte Dolmetscherin oder allge-
mein beeidigter Dolmetscher oder ermächtigte Über-
setzerin oder ermächtigter Übersetzer für eine Spra-
che bezeichnet, ohne dazu berechtigt zu sein, oder

b)   eine Bezeichnung führt, die der in Buchstabe a) zum 
Verwechseln ähnlich ist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 5.000 Euro geahndet werden.
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(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Staats-
anwaltschaft.

§ 10 
Kosten

Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Kosten 
nach den Bestimmungen des Gesetzes über Kosten im 
Bereich der Justizverwaltung (Justizverwaltungskosten-
gesetz) erhoben.

§ 11 
Übergangsbestimmung

Ermächtigungen von Übersetzerinnen und Übersetzern 
und Rechte, sich auf die allgemeine Beeidigung zu beru-
fen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilt 
worden sind, gelten in ihrem jeweiligen Bestand fort, er-
löschen aber spätestens mit dem Ablauf des 31. Dezem-
ber 2010. Auf Antrag werden sie für die Dauer ihres Be-
stehens in das Verzeichnis nach § 2 eingetragen.“

3.   Die Bezeichnung des Zwölften Titels wird wie folgt 
neu gefasst:

  „Aufbewahrung von Schriftgut in der Justiz und Jus-
tizverwaltung“.

4.  § 77 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 77 
 Aufbewahrung von Schriftgut

  (1) Schriftgut der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der 
Fachgerichtsbarkeiten, der Staatsanwaltschaften und 
der Justizvollzugsbehörden, das für das Verfahren 
nicht mehr erforderlich ist, darf nach Beendigung des 
Verfahrens nur so lange aufbewahrt werden, wie 
schutzwürdige Interessen der Verfahrensbeteiligten 
oder sonstiger Personen oder öffentliche Interessen 
dies erfordern. Entsprechendes gilt für das Schriftgut 
der Justizverwaltung.

  (2) Schriftgut im Sinne des Absatzes 1 sind unabhän-
gig von ihrer Speicherungsform insbesondere Akten, 
Aktenregister, öffentliche Register, Grundbücher, 
Namensverzeichnisse, Karteien, Urkunden und Blatt-
sammlungen sowie einzelne Schriftstücke, Bücher, 
Drucksachen, Kalender, Karten, Pläne, Zeichnungen, 
Lichtbilder, Bild-, Ton- und Datenträger und sonstige 
Gegenstände, die Bestandteile oder Anlagen der Ak-
ten geworden sind.

  (3) Dieses Gesetz gilt für die Aufbewahrung von 
Schriftgut der in Absatz 1 genannten Gerichte und 
Justizbehörden, soweit nicht Rechtsvorschriften des 
Bundes oder des Landes inhaltsgleiche oder entge-
genstehende Bestimmungen enthalten. Die Rege-
lungen über die Anbietungs- und Übergabepflichten 
nach den Vorschriften des Gesetzes über die Siche-
rung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande 
Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-West-
falen) bleiben unberührt.“

5.  § 78 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 78 
 Verordnungsermächtigung, Aufbewahrungsfristen

  (1) Das Justizministerium bestimmt durch Rechtsver-
ordnung das Nähere über das aufzubewahrende 
Schriftgut und die hierbei zu beachtenden Aufbewah-
rungsfristen.

  (2) Die Regelungen zur Aufbewahrung des Schrift-
guts haben dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 
insbesondere der Beschränkung der Aufbewahrungs-
fristen auf das Erforderliche, Rechnung zu tragen. Bei 
der Bestimmung der Aufbewahrungsfristen sind ins-
besondere zu berücksichtigen

 1.   das Interesse der Betroffenen daran, dass die zu 
ihrer Person erhobenen Daten nicht länger als er-
forderlich gespeichert werden,

 2.   ein Interesse der Verfahrensbeteiligten, auch nach 
Beendigung des Verfahrens Ausfertigungen, Aus-
züge oder Abschriften aus den Akten erhalten zu 
können,

 3.   ein rechtliches Interesse nicht am Verfahren Betei-
ligter, Auskünfte aus den Akten erhalten zu kön-
nen,

 4.   das Interesse von Verfahrensbeteiligten, Gerichten 
und Justizbehörden, dass die Akten nach Beendi-
gung des Verfahrens noch für Wiederaufnahme-
verfahren, zur Wahrung der Rechtseinheit, zur 
Fortbildung des Rechts oder für sonstige verfah-
rensübergreifende Zwecke der Rechtspflege zur 
Verfügung stehen.

  (3) Die Aufbewahrungsfristen beginnen, soweit in der 
gemäß § 78 Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnung keine 
anderweitigen Regelungen getroffen wurden, mit dem 
Ablauf des Jahres, in dem nach Beendigung des Ver-
fahrens die Weglegung der Akten angeordnet wurde.“

6.  § 113 wird wie folgt geändert:

  Die Angabe „Ende des Jahres 2004“ wird durch die 
Angabe „31. Dezember 2012“ ersetzt.

34
Artikel 2

Änderung des Justizverwaltungskostengesetzes

Die Anlage zu § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Kosten im 
Bereich der Justizverwaltung (Justizverwaltungskosten-
gesetz – JVKostG) vom 20. Juni 1995 (GV. NRW. S. 612), 
zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 13. 
Juni 2006 (GV. NRW. S. 291), wird in Abschnitt 4 wie 
folgt gefasst:

„4 Vereidigung, Beeidigung und Ermächti-
gung
Anmerkung:
Die Gebühren sind vorauszuzahlen.

4.1 Allgemeine Vereidigung von Sachverstän-
digen
Anmerkung:
Die Gebühr ist für jedes Sachgebiet geson-
dert zu erheben.

120 Euro

4.2 Allgemeine Beeidigung von Dolmetsche-
rinnen und Dolmetschern (§ 189 Gerichts-
verfassungsgesetz), 
für eine zweite und jede weitere Sprache 
erhöht sich die Gebühr um je

120 Euro

30 Euro

4.3 Ermächtigung von Übersetzerinnen und 
Übersetzern zur Bescheinigung der Rich-
tigkeit und Vollständigkeit der Überset-
zung von Urkunden, die in einer fremden 
Sprache abgefasst sind (§ 142 Zivilpro-
zessordnung),
für eine zweite und jede weitere Sprache 
erhöht sich die Gebühr um je

120 Euro

30 Euro

4.4 Verlängerung der Allgemeinen Beeidigung 
von Dolmetscherinnen und Dolmetschern 
oder der Allgemeinen Ermächtigung von 
Übersetzerinnen und Übersetzern gemäß 
§ 4 Abs. 1 des Gesetzes über Dolmetscher 
und Übersetzer in der Justiz des Landes 
Nordrhein-Westfalen,
für eine zweite und jede weitere Sprache 
erhöht sich die Gebühr um je

60 Euro

15 Euro

4.5 Zurückweisung eines Antrags, für den 
eine Gebühr nach 
Nrn. 4.1 bis 4.4 vorgesehen ist
Anmerkung:
Bezieht sich die Zurückweisung eines An-
trags nach Nr. 4.5 auf mehrere Sprachen, 
wird die Gebühr für jede Sprache geson-
dert erhoben.“

50 Euro

Artikel 3
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am ersten Tag des auf seine Verkündung 
folgenden Monats in Kraft, mit Ausnahme des Artikels 1 
Nr. 4, der erst zum 1. Juni 2008 in Kraft tritt.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 6 vom 8. Februar 2008 131

Düsseldorf, den 29. Januar 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 

zugleich für den 
Finanzminister

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2008 S. 128

2022

Satzung zur Änderung 
der Betriebssatzung für das Netzwerk 
Heilpädagogischer Hilfen des LVR– 

HPH-Netz
Vom 11. Januar 2008

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d) der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (LVerbO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert 
durch Gesetzes vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 443), 
hat die Landschaftsversammlung des Landschaftsver-
bandes Rheinland am 11. Januar 2008 folgende Ände-
rung der Betriebssatzung für das Netzwerk Heilpädago-
gischer Hilfen des LVR – HPH-Netz beschlossen:

 
I.

Die Betriebssatzung für das Netzwerk Heilpädagogischer 
Hilfen des LVR – HPH-Netz vom 20. Dezember 2005 
(GV. NRW. S. 944) wird wie folgt geändert:

1.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 wird folgender Punkt 9 angefügt:

   „9. Petitionen, Anregungen und Beschwerden aus 
dem Bereich der Einrichtungen sowie den diesbe-
züglichen Zweijahresbericht.“

 b)   In Absatz 3 wird Nummer 10 gestrichen. Die bis-
herige Nummer 11 erhält die Nummer 10.

2.  § 10 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „hat“ durch das 
Wort „muss“ ersetzt.

 
II.

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen in Kraft.

 
Der Vorsitzende 

der Landschaftsversammlung Rheinland

Dr.  W i l h e l m

 
Der Schriftführer 

der Landschaftsversammlung Rheinland

M o l s b e r g e r

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Rheinland wird gemäß § 6 Abs. 2 Landschaftsverbands-
ordnung in der zurzeit geltenden Fassung bekannt ge-
macht. 

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

 
Köln, den 11. Januar 2008

 
Der Direktor 

des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

 
– GV. NRW. 2008 S. 131

2170

Satzung 
des Landschaftsverbandes Rheinland über die 

Heranziehung der örtlichen Träger der Sozialhilfe 
und der kreisangehörigen Gemeinden zur 

Durchführung von Aufgaben des überörtlichen 
Trägers der Sozialhilfe 

(Sozialhilfesatzung – SH-Satzung)
Vom 14. Dezember 2007

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Buchstabe d) der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2007(GV. NRW. S. 
443) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 des Landesausfüh-
rungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch 
(SGB XII) – Sozialhilfe – für das Land Nordrhein-West-
falen vom 16. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 816), hat die 
Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes 
Rheinland am 14. Dezember 2007 folgende Satzung be-
schlossen:

 
§ 1

Der überörtliche Träger der Sozialhilfe zieht die ört-
lichen Träger der Sozialhilfe und die kreisangehörigen 
Gemeinden zur Durchführung der nachfolgenden Auf-
gaben heran, die ihm nach § 97 SGB XII oder Landes-
recht obliegen:

1.   Die kreisfreien Städte, den Kreis Heinsberg und die 
kreisangehörigen Gemeinden der übrigen Kreise

 a)   für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Drit-
ten Kapitel SGB XII für Menschen mit Behinde-
rungen, die vom überörtlichen Träger der Sozial-
hilfe Leistungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 der Ausfüh-
rungsverordnung zum SGB XII – Sozialhilfe des 
Landes Nordrhein-Westfalen (AV-SGB XII NRW) 
vom 16. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 816) erhal-
ten,

 b)   für Hilfen nach den §§ 63 bis 65 SGB XII für Men-
schen mit Behinderungen, die vom überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe Leistungen nach § 2 Abs. 1 
Nr. 2 AV-SGB XII erhalten,
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2.   die kreisfreien Städte, den Kreis Aachen den Kreis 
Düren, den Rhein-Erft-Kreis, den Kreis Euskirchen, 
den Kreis Heinsberg, den Kreis Mettmann, den Ober-
bergischen Kreis, den Rheinisch-Bergischen Kreis, 
den Rhein-Sieg-Kreis, den Rhein-Kreis Neuss mit 
Ausnahme hinsichtlich der Stadt Neuss, den Kreis 
Viersen, die kreisangehörigen Gemeinden der Kreise 
Kleve und Wesel sowie die Stadt Neuss

 a)   für Hilfen zur Förderung der Verständigung mit 
der Umwelt sowie Hilfen zur Inanspruchnahme 
der Fahrdienste für Menschen mit Behinderungen, 
die vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe Leis-
tungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 AV-SGB XII erhal-
ten,

 b)   für größere Hilfen bei der Beschaffung, Ausstat-
tung und Erhaltung einer Wohnung, die den be-
sonderen Bedürfnissen der behinderten Menschen 
entspricht für Menschen mit Behinderungen, die 
vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe Leistun-
gen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 AV-SGB XII erhalten,

3.  die kreisfreien Städte und Kreise

 a)  für die Hilfe zur Pflege (§ 61 SGB XII),

 b)   für die Eingliederungshilfe in Sonderkindergärten 
und integrativen Tagesstätten für Kinder,

 c)   für die Versorgung von behinderten Menschen mit 
Körperersatzstücken, größeren orthopädischen 
und größeren anderen Hilfsmitteln mit Ausnahme 
der Hilfe zur Beschaffung eines Kraftfahrzeuges 
und von Gebrauchsgegenständen des täglichen 
Lebens

   – der überörtliche Träger der Sozialhilfe entschei-
det bei der Versorgung von Menschen mit Behin-
derungen jedoch in jedem Falle selbst, wenn der 
behinderte Mensch von ihm unmittelbar Hilfe in 
vollstationärer Form erhält –

 d)   für die Hilfen nach dem Dritten bis Neunten Ka-
pitel SGB XII außerhalb einer teilstationären oder 
stationären Einrichtung, wenn die Hilfe dazu be-
stimmt ist, Nichtsesshafte sesshaft zu machen.

 
§ 2

Die örtlichen Träger der Sozialhilfe und die herangezo-
genen kreisangehörigen Gemeinden führen die ihnen 
nach § 1 übertragenen Aufgaben im eigenen Namen 
durch und machen die Ansprüche des überörtlichen Trä-
gers der Sozialhilfe gegen die Hilfeempfänger und gegen 
Dritte geltend und setzen sie durch, ausgenommen Scha-
densersatzansprüche im Rahmen der Hilfe zur Pflege.

 
§ 3

Der überörtliche Träger der Sozialhilfe behält sich vor, 
unbeschadet der in §§ 1, 2 getroffenen Regelungen im 
Allgemeinen und im Einzelfall selbst tätig zu werden.

Der überörtliche Träger der Sozialhilfe kann eine heran-
gezogene Gebietskörperschaft mit ihrer Einwilligung 
schriftlich ermächtigen, auch in anderen als den in § 1 
genannten Fällen über Anträge auf Sozialhilfe in eige-
nem Namen zu entscheiden.

 
§ 4

Die örtliche Zuständigkeit der herangezogenen Gebiets-
körperschaften richtet sich nach § 98 SGB XII. Der 
überörtliche Träger der Sozialhilfe entscheidet, wenn 
sich die herangezogenen Gebietskörperschaften nicht ei-
nigen können, wer örtlich zuständig ist.

 
§ 5

Der überörtliche Träger ist berechtigt, die Durchführung 
der Aufgaben nach dieser Satzung unabhängig von einer 
Rechnungsprüfung zu prüfen.

 
§ 6

Der überörtliche Träger der Sozialhilfe erstattet die ent-
standenen Prozesskosten. Auf Antrag der herangezo-
genen Gebietskörperschaft leistet er Rechtsbeistand.

§ 7

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in 
Kraft. Sie löst die Satzung des Landschaftsverbandes 
Rheinland über die Heranziehung der örtlichen Träger 
der Sozialhilfe zur Durchführung von Aufgaben des 
überörtlichen Trägers der Sozialhilfe vom 14. Januar 
2005 (GV. NRW. S. 20) ab.

 
Der Vorsitzende 

der Landschaftsversammlung Rheinland

Dr.  W i l h e l m

 
Schriftführer 

der Landschaftsversammlung Rheinland

M o l s b e r g er

 

Die vorstehende Satzung des Landschaftsverbandes 
Rheinland über die Heranziehung der örtlichen Träger 
der Sozialhilfe und der kreisangehörigen Gemeinden zur  
Durchführung von Aufgaben wird gemäß § 6 Abs. 2 
Landschaftsverbandsordnung in der zurzeit geltenden 
Fassung bekannt gemacht.

Nach § 6 Abs. 3 Landschaftsverbandsordnung kann die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Landschaftsverbandsordnung gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

 
Köln, den 14. Dezember 2007

 
Der Direktor 

des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

 

– GV. NRW. 2008 S. 131

221

Bekanntmachung 
des Inkrafttretens des Staatsvertrages über die 

Vergabe von Studienplätzen
Vom 8. Januar 2008

Nachdem am 21. Dezember 2007 die letzte Ratifikations-
urkunde zum Staatsvertrag über die Vergabe von Studi-
enplätzen vom 22. Juni 2006 in der Staatskanzlei des 
Landes Nordrhein-Westfalen hinterlegt wurde, ist der 
Staatsvertrag gemäß Artikel 19 Abs. 1 Satz 1 am 1. Ja-
nuar 2008 in Kraft getreten.

Düsseldorf, den 8. Januar 2008

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

– GV. NRW. 2008 S. 132
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Verordnung 
über die Zusammenfassung der 

zweitinstanzlichen berufsgerichtlichen Verfahren 
der Steuerberater und Steuerbevollmächtigten 

(Konzentrations VO StBerG)
Vom 22. Januar 2008

Auf Grund der §§ 95 Abs. 2 und 96 Abs. 2 des Steuerbe-
ratungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. November 1975 (BGBl. I S. 2735), zuletzt geän-
dert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 3416), wird verordnet:

§ 1
Zusammenfassung

Für die Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensa-
chen des zweiten Rechtszuges ist im Land Nordrhein-
Westfalen das Oberlandesgericht Düsseldorf zuständig.

§ 2
Inkrafttreten, Berichtspflicht

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Zusam-
menfassung der zweitinstanzlichen berufsgerichtlichen 
Verfahren der Steuerberater und Steuerbevollmächtig-
ten vom 7. Mai 1962 (GV. NRW. S. 222) außer Kraft.

Das Justizministerium berichtet der Landesregierung bis 
zum 31. Dezember 2012 über die Notwendigkeit des 
Fortbestehens dieser Verordnung.

Düsseldorf, den 22. Januar 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2008 S. 133

45
Verordnung zur Änderung 

der Verordnung zur Bestimmung der für die 
 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach dem Dritten Teil des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten und nach dem 
Vierten Strafrechtsänderungsgesetz zuständigen 

Verwaltungsbehörden
Vom 15. Januar 2008

Aufgrund des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 41. Strafrechtsänderungsgesetz 
vom 7. August 2007 (BGBl. I S. 1786), wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Drit-
ten Teil des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und 
nach dem Vierten Strafrechtsänderungsgesetz zuständi-
gen Verwaltungsbehörden vom 11. März 1975 (GV. NRW. 
S. 258), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Juli 
1980 (GV. NRW. S. 701), wird wie folgt geändert:

In „§ 1 Abs. 4“ werden die Wörter „Den Präsidenten der 
Landesjustizvollzugsämter“ durch die Wörter „Der Zen-
tralstelle für Rechts- und Schadensangelegenheiten im 
Justizvollzug“ ersetzt.

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 15. Januar 2008

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2008 S. 133

7126
Bekanntmachung 

des Inkrafttretens des Staatsvertrages zum 
Glücksspielwesen in Deutschland

Vom 22. Januar 2008

Nachdem die Ratifikationsurkunden der Länder Baden-
Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 
und Thüringen vor Ablauf des 31. Dezember 2007 bei der 
Staatskanzlei des Landes Hessen hinterlegt wurden, ist 
der Staatsvertrag gemäß § 29 Abs. 1 am 1. Januar 2008 
in Kraft getreten.

Düsseldorf, den 22. Januar 2008

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

– GV. NRW. 2008 S. 133

780
Verordnung

über die Festsetzung der Umlage der
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

für das Haushaltsjahr 2008
Vom 28. Dezember 2007

Aufgrund des § 2 Abs. 1 des Umlagegesetzes vom 17. Juli 
1951 (GV. NRW. S. 87), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 30. Januar 2007 (GV. NRW. S. 91), wird verordnet:

§ 1

Für die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
wird die Umlage für das Haushaltsjahr 2008 entspre-
chend dem Beschluss der Hauptversammlung der Land-
wirtschaftskammer vom 4. Dezember 2007 auf 6,50 vom 
Tausend des Einheitswertes festgesetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2008 
in Kraft.
 
Düsseldorf, den 28. Dezember 2007

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g
 

– GV. NRW. 2008 S. 133
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